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Henri Kugener 

 

Geburtshygiene  

Unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Luxemburg 

 

Bernardino RAMAZZINI1 (1633-1714) beschrieb die berufsbedingten Risiken der Hebammen – 

septische Unfälle und Geschlechtskrankheiten. Schlimmer waren die Patientinnen dran: ab dem 

17.Jh. häuften sich  in den grossen Entbindungsanstalten Berichte über epidemisches 

Puerperalfieber mit Sterblichkeitsraten bei den Wöchnerinnen über 10%2.  

 

Ursachenforschung international 

Die Vorstellungen über das Zustandekommen des Kindbettfiebers waren in früheren 

Zeiten von Aberglauben bestimmt - man nahm äu� ere Einflüsse der Umgebung an, wobei 

abwechselnd die bösen Geister, die Luft, Vorgänge im Erdinneren oder gar im Weltall 

verantwortlich gemacht wurden. Als Erster wies der Brite Thomas DENMAN (1733-1815) 

1815 auf die Übertragbarkeit der Krankheit durch Ärzte und Hebammen hin. Doch kam 

erst der Ungar Ignaz Philipp SEMMELWEIS (1818-1865) 18473 dank scharfsinniger 

Interpretierung der Wiener Zahlen auf empirischem Wege zur zwingenden Erkenntnis, 

da�  das Kindbettfieber nichts anderes ist als eine Wundkrankheit – die in der Tat vom 

medizinischen Personal übertragen werden kann. Er klärte damit nicht nur definitiv die 

Ätiologie, er zeigte auch die Lösung des Problems: durch die Einwirkung chemischer 

Stoffe konnte man die verantwortlichen giftigen Substanzen unschädlich machen – es war 

dies der damals moderne Gedanke der Asepsis, der hier praktisch verwirklicht wurde. 

Über die wahre Natur der in den Leichenteilen und in der Atmosphäre enthaltenen «Gifte» 

war sich SEMMELWEIS bis zum Schlu�  nicht im Klaren. Da�  es sich um mikroskopisch 

kleine Lebewesen handelt, wurde zwar um 1860 von mehreren Forschern erkannt, aber 

erst 1877 von Louis PASTEUR (1822-1895) verkündet und damit «Wissensstandard». 
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Seit dieser Zeit wird das Wochenbettfiebers allen im Geburtsgeschehen involvierten 

Parteien angelastet – mal mehr der einen, mal mehr der andern4: 

1. Die Schuld liegt beim Arzt . Die Hauptschuldigen bei der Übertragung der 

Krankheitskeime waren laut SEMMELWEIS die Ärzte - eine Erkenntnis die zumindest auf 

die gro� en universitären Anstalten zutraf. Z.T. waren es ihre Hände, die Krankheitserreger 

übertrugen z.T. ihre Instrumente, deren Griffe aus Holz man nur ungenügend sterilisieren 

konnte. 

2. Die Schuld liegt bei der Patientin . Pathogene Keime gab es nicht nur in den 

Sektionssälen der Universitäten! Die SEMMELWEIS’sche Grundvorstellung des 

Wochenbettfiebers als «Au� eninfektion» wurde daher später ergänzt durch die 

Erkenntnis, da�  es auch eine «Selbstinfektion» gab, ein Eindringen von in der Scheide 

lebenden pathogenen Keimen in die Verletzungen des Geburtskanals und die Wundfläche 

im Innern der Gebärmutter. Auch Infektionsherde an andern Stellen des Körpers der 

Wöchnerin (Mandelentzündung, Furunkel) wurden beschuldigt, das Fieber provozieren zu 

können, indem die Keime auf dem Blutwege oder durch Verschmieren in die 

Geburtswunden gelangten. Zwar bilden diese Fälle von Selbstinfektion in der Praxis die 

Ausnahme, dennoch führte die Inkriminierung pathogener Scheidenbakterien zum Verbot 

des präpartualen Geschlechtsverkehr – dem Ehemann wurde der Verkehr drei Monate vor 

dem Endtermin untersagt… 

3. Die Schuld liegt bei der Hebamme . Mit dem Beginn der antiseptischen Ära mehrten 

sich die Klagen über den Hebammenstand – deren Abschaffung schon zuvor mancherorts 

erwogen worden war. Die Klagen mehrten sich, als sich die Lage in den Spitälern Ende 

des 19. Jh. besserte. Die Kliniken hatten in der Tat nun wesentlich bessere Statistiken 

aufzuweisen als die Privatpraxen der Hebammen! Nicht mehr der Arzt war nun der 

Buhmann, sondern die Hebamme, die offensichtlich nicht gelernt hatte, mit dem Problem 

umzugehen: unsaubere Hände durch die Mitarbeit im bäuerlichen Betrieb des 

Ehemannes, beharrliche Ablehnung der Desinfektionsmittel etc.. Die Ausbildung wurde 

daraufhin strenger gehandhabt. Weiterbildung wurde angeboten, um insbesondere ältere 

Hebammensemester in die Kunst der Antisepsis einzuweisen. Neben dieser «aktiven» 

Hilfe wurde mancherorts eine «passive» Hilfe angeboten, in Form der unentgeltlichen 

Verabfolgung von Geräten, Desinfektionsmitteln und Büchern. Schlie� lich wurde auch das 
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Mittel der Bestrafung erwogen – die zeitlich begrenzte Suspension der uneinsichtigen 

Hebamme… 

 

Häufigkeit in Luxemburg 

«Sie ass an t’Stréi gefall» sagte der Volksmund in Luxemburg von einer Frau, die sich ins 

Stroh gelegt hatte - um zu entbinden: der mit Stroh ausgelegte Küchenboden war bis ins 

19. Jh. der klassische Ort der Niederkunft im ländlichen Milieu – Hygiene war ein 

unbekannter Begriff. Der Tod im Wochenbett war geläufig, besonders in den gro� en 

Hospitälern und Gebäranstalten. Ohne da�  wir eine derartige Anstalt besessen hätten, 

kam die Erkrankung dennoch bei uns vor - der Volksmund nannte das Kindbettfieber 

«Kampechtsféiwer». 

Das Sterberegister der Pfarrei St. Nikolaus in der Hauptstadt wurde während einiger Jahre 

besonders detailliert und einheitlich geführt, soda�  wir für 4 aufeinanderfolgende Jahre 

(1772-75) zuverlässige Angaben über die Todesursachen der Frauen vorfinden: 625 

Frauen entbanden, von denen 17 starben (Mortalität 2.7 %). Sechs Wöchnerinnen 

starben an „febri maligna“, an „bösartigem Fieber“ – dieser Prozentsatz von knapp 1 % 

tödlichem Kindbettfieber war damals europaweit üblich5, zumindest in den gro� en 

Gebäranstalten, deren Mortalitätszahlen bekannt sind.  

Luxemburg machte um 1876 Bekanntschaft mit der antiseptischen Methode von Joseph 

LISTER (1827-1912); fast schien es, als ob der Mensch Herr der Lage sei und man von 

Infektionen nicht mehr allzu viel zu befürchten habe. Umsomehr schreckte das Land 1889 

auf, als es in der Arbeiterstadt Rümelingen zu einer Epidemie von Kindbettfieber kam: 

«Rümelingen, 28. Dez. Hier herrscht seit den letzten 14 Tagen ein bösartiges 

Kindbettfieber. Eine Frau ist diesem Fieber erlegen und mehrere andere liegen stark 

ergriffen darnieder. Das hochlöbliche Untersuchungsgericht von Luxemburg kam in 

Begleitung mehrerer Ärzte hierhin zur Untersuchung des Fiebers» («Obermoselzeitung» 

vom 4.1.1889). «Rümelingen, 4. Jan. Eine zweite Frau ist ebenfalls an dem bösartigen 

Kindbettfieber gestorben. Diese Krankheit ist jedoch im Abnehmen begriffen»6. Ab dem 

frühen 20. Jh. verfügen wir über die jährlichen Berichte der Sanitäts-Inspektoren. Hier 

lesen wir, dab 1903 im Bezirk Remich 340 Geburten geleitet wurden, wobei 2 Fälle von 
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Kindbettfieber auftraten, die beide glimpflich verliefen. 1904 wurden im Kanton Remich 

299 Geburten geleitet, dabei erkrankten 8 Wöchnerinnen (2%) an Kindbettfieber, von 

denen 6 starben! Landesweit wurden 1904 nicht weniger als 42 Fälle gemeldet. Diese 

dramatische Lage war vermutlich der unmittelbare Anla�  für eine Regelung im Jahr 1908. 

Dank der in diesem Jahr ergriffenen Ma� nahmen entspannte sich die Lage deutlich, 1915 

wurden landesweit nur noch 11 Erkrankungsfälle gemeldet. Am 17.10.1877 war Dr. 

Gustave FONCK (1835-1922) zum 1. Direktor der neuen staatlichen Hebammenschule 

und Entbindungsklinik in Luxemburg/Pfaffenthal nominiert worden. Hier gelang ihm trotz 

aller widrigen Umstände das Husarenstück, die niedrigste Rate an Wochenbettfieber von 

ganz Europa zu erzielen7. In seinem Todesjahr 1922 aber gab es landesweit immerhin 

noch 13 Fälle von Kindsbettfieber - au� erhalb des Stadtperimeters war die Lage demnach 

alles andere als zufriedenstellend. 

 

Behördliche Ma � nahmen 

Die Regierung verbesserte die Hebammenausbildung . Die Studiendauer, die 1877 auf 6 

Monate festgesetzt worden war, wurde 1905 auf mindestens 9 Monate erhöht. Ende der 

drei� iger Jahre wurden die Bedingungen abermals verschärft, indem man nun einige 

Jahre Mittelschulunterricht und eine Lehrzeit von 2 Jahren verlangte - nach vorheriger 

Absolvierung eines Krankenpflegekurses. Das Gesetz von 1967 über die Regelung der 

paramedizinischen Berufe verpflichtet die Hebammenschülerinnen zum Besuch der 

Berufsschule, zur Absolvierung des Infirmière-Diplomes und zu einer zweijährigen 

Ausbildung in der staatlichen Hebammenschule – die Ausbildung beträgt seither 

insgesamt stolze 7 Jahre.  

Entsprechend der im benachbarten Preu� en geltenden Regelung mu� ten die 

einheimischen Hebammen, sofern sie frei praktizierten, ein Geburtenbuch  führen, das in 

regelmä� igen Abständen vom Kantonsarzt kontrolliert wurde. 
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[Abb. 1]  Ausschnitt aus dem Geburtenbuch der Hebamme C. Dondelinger aus 

Bascharage, das am 23.11.1914 vom Kantonalarzt Otto PINTH signiert wurde. 

 
 

1904 wurde das Puerperalfieber meldepflichtig  ebensowie der Tod einer Patientin (oder 

ihres Kindes) im Wochenbett8. Informiert wurde von diesem Ereignis der Medizinal-

Inspektor, der seinerseits das Collège médical informieren mu� te. Das Collège teilte dem 

Inspektor die zu ergreifenden Mabnahmen mit. Damit setzte 1904 zugleich die repressive 

Phase ein: die Hebammen erhielten nun vorübergehendes Berufsverbot für 14 Tage - 

weniger als Strafe für unsauberes Arbeiten, sondern vielmehr, um die Verbreitung der 

Keime zu unterbinden.  

Fortbildungskurse  wurden ab 1905 eingerichtet9. Durch Gesetz vom 12. Mai 1905 

wurde die «instruction récapitulative» der Hebammen obligatorisch: jede Hebamme 

mu� te in Abständen von 5 Jahren an einem theoretischen und praktischen Kurs 

teilnehmen, der zwischen 5 und 14 Tagen dauerte.  Zu diesen, vom Staate finanzierten 

Fortbildungs-Veranstaltungen kamen nun in genau festgelegter Reihenfolge die 

Hebammen in die Pfaffenthaler Entbindungsanstalt gepilgert, und wurden in Kursen, die 
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der ärztliche Direktor abhielt, theoretisch auf Vordermann gebracht; am Krankenbett 

wurden ihnen die modernsten Techniken, insbesondere die neuen Desinfektions- und 

Sterilisationsverfahren vorgeführt.  

 

 

[Abb. 2]  Die ehemalige Reiterkaserne im Pfaffenthal. Der frisch getünchte Teil des 

Gebäudes entspricht der «Königlich-Gro� herzoglichen Entbindungsanstalt und 

Hebammenlehranstalt zu Luxemburg». Ansichtskarte gestempelt 5.9.1911. 

 

Wesentliche Mabnahme der öffentlichen Hand war schlie� lich die Einführung 

leistungsfähiger Desinfektionsmittel . SEMMELWEIS hatte die Frequenz des 

Kindbettfiebers durch systematischen Gebrauch von Chlorwasser signifikant senken 

können. LISTER führte Phenolsäure (Karbol) in die chirurgische Antisepsis ein – wobei 

die Säure nur sehr beschränkt auf Bakterien wirkte, die in den Falten der Haut, im 

Nagelbett lebten. Dadurch, da�  Karbol die Hände aufrauhte schuf es sogar zusätzliche 

Verstecke für die Keime. Man darf daher nachträglich etwas überspitzt behaupten, da�  

Karbol dadurch wirkte, da�  sich die Operateure die Hände mit Seife schruppten, um den 

Karbolgeruch abzumildern. Als Antiseptikum stand auch unsern Hebammen um die 
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Jahrhundertwende Phenolsäure zur Verfügung – ein Fläschchen befand sich 1894 in 

jeder der von der Pfaffenthaler Schule an ihre erfolgreichen Abgängerinnen abgegebenen 

„trousses“. Die Phenolsäure wurde um 1904 abgelöst durch Kresol (LYSOL), welches 

noch 1915/16 das meistempfohlene Desinfektionsmittel war. Dazu lesen wir im 

Jahresbericht des Arztes DASBURG aus Larochette: «Die Revisionen der Hebammen im 

Jahre 1904 haben ergeben, dab die an letztere ergangene Mittheilung vom 8. Januar 

1904 über Gebrauch des Lysols nicht hinlänglich beachtet oder verstanden [sic] wurden. 

Nicht wenige Hebammen konnten die Belehrung nicht wiederfinden, hatten dieselbe also 

verlegt, verloren». Karbol blieb nur als Bestandteil der Karbolwatte bestehen. Die 

Hebammen scheinen sowohl gegen Karbol als auch Lysol opponiert zu haben und der 

Kundschaft gegenüber abfällige Bemerkungen zu beiden Produkten geäu� ert zu haben. 

LYSOL griff die Haut weniger an als das ältere KARBOL. Dennoch sann man auf eine 

Alternative, die 1913 gefunden war, als die Hamburger Fa. Schülke & Mayr ein chloriertes 

Phenol, das noch heute gebräuchliche SAGROTAN, in den Handel brachte. 

Mehrere offizielle Rundschreiben erinnerten die Hebammen an ihre Verantwortung. 1905 

kam eine «Anleitung»10 in den Handel – ein Autor ist nicht angegeben, eine Dienststelle 

fehlt des gleichen. Laut «Anleitung» mu� te die Hebamme, zusätzlich zu den 

vorschriftsmä� igen Instrumenten, folgende Dinge in ihrem «Hebammenapparat» mit sich 

führen: «eine Flasche mit 150 Gramm LYSOL, eine helle, stets frisch gewaschene 

Schürze, ein frisch gewaschenes Handtuch, ein Stück Seife, eine Nagelbürste, 100 

Gramm Carbolwatte». Verboten (!) wurde der Gebrauch eines Schwammes «da derselbe 

Krankheitskeime enthalten kann, die bei der Anwendung desselben eine Ansteckung der 

Entbundenen hervorrufen würde». Die klassische Nagelhygiene hingegen mit Bürste und 

Seife hatte trotz LYSOL nichts an ihrer Bedeutung eingebü� t. 

Ein «Amtliches Merkblatt» griff die Forderungen 1908 auf11 und ordnete an, da�  die 

Hebamme auf peinliche Sauberkeit zu halten und stets die erforderliche antiseptischen 

Mabregeln zu treffen habe, um die Gebärende vor Ansteckung zu schützen. Gefordert 

wurde: 
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- während einer Entbindung mub die Hebamme ihre Arme bis zur Mitte des Oberarmes 

hinauf unbedeckt halten und eine frisch gewaschene weibe Schürze mit Bruststück und 

kurzen Ärmeln tragen. 

- vor jeder innern Untersuchung müssen die äubern Geschlechtsteile der zu 

Untersuchenden ausgiebig mit Seife und 1%iger Kresol-Seifenlösung gewaschen und 

dann mit Karbolwatte getrocknet werden. 

- vor der Untersuchung mub die Hebamme ihre Nägel kurz schneiden und sorgfältig 

reinigen, dann die Hände und Vorderarme gründlich mit warmem Wasser, Seife und 

Bürste scheuern und sie darauf mit Weingeist und 1%iger Kresol-Seifenlösung 

desinfizieren. 

- bei eitrigem Scheidenausflub ist die Scheide unmittelbar nach dem Blasensprunge mit 

einem Liter warmer 1%iger Kresol-Seifenlösung zu spülen. 

- eine Hebamme, die mit einer an ansteckender Krankheit leidenden Person in Berührung 

gekommen ist, darf Schwangere und Gebärende nicht besuchen, bis sie ein Vollbad 

genommen oder doch ihren ganzen Körper mit warmem Wasser und Schmierseife 

gereinigt hat. Darauf mub sie frische Kleider anziehen und die abgelegten während einer 

halben Stunde mit warmer Kresol-Seifenlösung waschen, oder sie nachweislich 

desinfizieren lassen. Im Wesentlichen wurden also die Forderungen der «Anleitung» 

wiederholt. Die generelle Forderung nach kurzgeschnittenen Fingernägeln machte Schlu�  

mit dem berüchtigten «langen Nagel» am Zeigefinger der rechten Hand zum Sprengen 

der Eihäute – auch wenn dies nicht explizit im Text erwähnt wird… 

In der Pfaffenthaler Klinik lagen die Patientinnen in metallenen Betten, die man mit einer 

Desinfektionslosung abwaschen konnte. Arzt und Hebamme trugen um 1920 die obligate 

Schutzkleidung sowie Hauben, derartige Ma� nahmen war in der häuslichen Geburtshilfe 

naturgemä�  nicht durchzusetzen.  

Robert KOCH ((1843-1910) zeigte die Überlegenheit von hei� em Dampf gegenüber von 

Karbol bei der Abtötung von Keimen und Sporen. Curt SCHIMMELBUSCH (1860-1895) 

führte daraufhin die nach ihm benannten Container ein, durch die hei� er Dampf 

zirkulieren konnte.  
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[Abb.3]  Pfaffenthaler Gebäranstalt um 1920: Schürzen, Kopfhauben, kurze resp. 

hochgekrempelte Ärmel, Teil-Kachelung der Wände im Bereiche der Wasserhähne, 

Metallbett, Metallrolltisch mit Glasschale für das Instrumentarium, Schimmelbuschtrommel 

und emaillierter Schüssel. 

 

Hände aber konnte man nicht im Dampf sterilisieren. Man konnte sie waschen und 

schrubben, sie wurden dadurch sauber – aber nie keimfrei. Johann v. MIKULICZ (1850-

1905) zog sich als erster im Dampf sterilisierte Zwirnhandschuhe über – da sie während 

der Operation durchweichten und nun Bakterien von der Haut des Operateurs aufsogen, 

mu� ten sie beständig gewechselt werden. Im Sommer 1890 wurde aus Baltimore 

gemeldet, da�  William Stewart HALSTEDT (1852-1922) Gummihandschuhe benutzte – 

endlich war ein Mittel gefunden, auch die Hände aseptisch zu gestalten. 

Gummihandschuhe fanden sich lange Zeit nur im klinischen Betrieb - erst spät fanden sie 

Eingang in die Hausgeburtshilfe. Es hat diesbezüglich in Luxemburg nie eine ministerielle 

Direktive gegeben. 
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Ursachenforschung in Luxemburg 

Die Ärzteschaft war sich der Komplexität der Hintergründe, die das Entstehen des 

Kindbettfiebers begünstigten, schon 1874 durchaus bewu� t. Dies zeigt die Reaktion des 

Collège médical: als der Staatsrat 1874 eine Entbindungsanstalt in Ettelbrück errichten 

wollte, als Teil des Zentralhospizes (Waisenkinder, Bettlerdepot und Irrenanstalt). Da 

nämlich forderte das Collège médical eine Entbindungsanstalt in einem gesonderten 

Gebäudekomplex, und zwar in Pavillonbauweise  und entgegnete am 12. Januar 1875, 

die baulichen Gegebenheiten in Ettelbrück seien inakzeptabel, die Gebäude schon jetzt 

voll ausgelastet und zu eng. Vor allem aber seien es Gründe der Hygiene, die eine 

Verbindung der Maternité mit dem Hospiz in Ettelbrück verbiete. Man wisse seit langem, 

da�  die «agglomération de malades», die Anhäufung von Kranken, die Hauptursache für 

Anstaltsepidemien sei, das beste Mittel, Wochenbettskomplikationen zu vermeiden, das 

Verteilen der Wöchnerinnen auf verstreute Pavillons sei: die Installierung der Gebäranstalt 

im Pfaffenthal im Jahre 187712 trug dem Anliegen der Ärzte insofern Rechnung, als der 

Bau kaum weitere Affektationen hatte. 

Trotz aller behördlichen Ma� nahmen aber gab es immer wieder Fälle von Kindbettfieber, 

die Ursachen waren recht verschieden: «wegen profuser Blutung manuale Lösung der 

Placenta durch die Hebamme , wobei kleine Stücke sitzen blieben. Zwei Tage später 

wurde die Gebärmutter vom zugezogenen Arzte gesäubert und das Fieber schwand in 

einigen Tagen»13. Die vaginalen Ausspülungen im post-partum waren den Ärzten ein Dorn 

im Auge: «Die Ausspülungen nach einer Geburt sind geradezu lebensgefährlich, 

besonders, wenn dieselben von einer Hebamme vorgenommen werden, deren Irrigator 

gewöhnlich nichts weniger als aseptisch ist. Diese Ausspülungen verursachen fast 

regelmä� ig eine Sekundärinfektion und müssten den wichtigtuenden [!] Hebammen 

gänzlich verboten werden»14. Im Kanton Kapellen heibt es zu den Irrigatoren: «[…] 

machen die Irrigatoren, die ausschlieblich für die Wöchnerinnen bestimmt, zu sehr die 

Runde im Dorfe um bei den mannigfaltigsten Kranken gebraucht zu werden. Auch werden 

häufig die vom Staate gelieferte Watte und Desinfektientien an Private abgegeben. Eine 

Hebamme hingegen hat seit Jahren weder Watte noch Kresol verlangt, sie will dieses aus 

ihrer eigenen Tasche bezahlt haben; ich glaube, dieselbe macht jedenfalls ungenügenden 

Gebrauch davon»15.  
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Die folgenden Fälle hatten einen komplexen, z.T. sozialen Hintergrund: «In einem Fall war 

ein verschleppter Abortus im 4. Monat die Ursache. In einem 2. Fall war die Infektion auf 

einen Pyothorax des Mannes zurückzuführen. In diesem Falle hatte die Kreibende die 

Aufforderung, auf Kosten der Gemeinde nach der Anstalt nach Luxemburg überzusiedeln, 

zurückgewiesen. In den beiden andern Fällen war die direkte Ursache nicht zu ermitteln. 

Jedesmal ist der Hebamme zeitweilig die weitere Ausübung des Berufes untersagt 

worden. Zur Verhütung sollen sich die Hebammen von andern Kranken möglichst 

fernhalten, besonders sich jeder Wundbehandlung enthalten»16. Andere Berichte rügten 

besonders die mangelhafte Bekleidung und Ausrüstung der Hebammen: «Die Reinigung 

der Hände soll eine gründlichere sein. Die Kleidung der Hebammen ist häufig sehr 

unzweckmä� ig und mübte z.B. stets eine grobe, weibe, die Kleidung vollständig 

bedeckende Schürze getragen werden. Ferner lassen viele Geburtsbestecke der 

Hebammen zu wünschen übrig»17. 

Dank der vielfältigen Anstrengungen wurden Erkrankungs- oder gar Todesfälle an 

Kindbettfieber seltener, seit der Einführung der Sulfonamide im Jahre 1936 und des 

Penicillins nach 1947 ist die Krankheit sowohl  in unsern Entbindungskliniken als auch in 

der häuslichen Geburtshilfe eine absolute Rarität. Der letzte amtlich festgestellte Fall von 

Kindbettfieber in Luxemburg reicht auf das Jahr 1956 zurück. Als kein weiterer Fall 

gemeldet wurde, hatte die einst so sinnvolle Meldepflicht ihre Daseinsberechtigung 

verloren; sie wurde daher 1984 abgeschafft.  

 

Das Kind in der Geburtshilfe 

Der Geburtshelfer hat auch das Neugeborene zum Patienten. Früh erkannte man, da�  

das Neugeborene für Krankheiten anfällig ist, die von der Mutter übertragen werden – 

Syphilis, Tuberkulose. Unter der Geburt ist es vor allem der mütterliche Tripper, der die 

Augen des Neugeborenen befallen kann. In Luxemburg verlangte das «Amtliche Merkblatt 

für Hebammen» vom Dezember 1908 daher, die Augen des Neugeborenen mit 

lauwarmem Wasser auszuwaschen, «wonach die Hebamme in jedes Auge 1-2 Tropfen 

Citronensaft einträufeln soll» – letztere Ma� nahme war demnach fakultativ, nur bei  

begründetem Verdacht sollte der Arzt informiert werden, um die «notwendige 
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Arzneieinträufelung in die Augen» vorzunehmen. Diese Einträufelung bestand aus 1-

2%iger Höllensteinlösung, die bald bei allen Geburten vorgenommen wurde und Aufgabe 

der Hebamme wurde. Es braucht nicht betont zu werden, da�  die Erkenntnisse der 

Bakteriologie zu einer Verbesserung der Versorgung des kindlichen Nabels führten, ganz 

zu schweigen von der Qualitätsverbesserung bei der Zufütterung von Fremdmilch. 

 

Epilog 

Ob die forcierte Hygiene das nec-plus-ultra einer humanen Geburtshilfe darstellt, darf 

bezweifelt werden. Tendenzen «zurück zur Natur» sind unverkennbar: Abschaffung der 

Hauben, der Kachelung etc. Als ausgesprochen unhygienisch aber darf das neuerlich 

propagierte Ablecken des Neugeborenen durch seine Mutter angesehen werden… 

Allzusehr scheint man sich an die günstigen Morbiditäts- und Mortalitätswerte gewöhnt zu 

haben, die uns die jahrzehntelangen Bemühungen in Punkto Asepsie und Antisepsie 

beschert haben! 
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